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EWR (Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH)
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Wir unterstützen SieWir unterstützen Sie

GasStrom

Trinkwasser Telekommunikation

Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr,

mit dieser Bauherrenmappe erhalten Sie wichtige Informationen für die 
Planung und Installation Ihrer Netzanschlüsse zur Versorgung mit Strom, 
Erdgas, Trinkwasser und Telekommunikation.

Wir haben versucht, in dieser Mappe alle für Sie wesentlichen Punkte ver-
ständlich aufzubereiten, um möglichst viele Fragen oder Unklarheiten im 
Vorfeld zu klären, damit Sie reibungslos mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und 
Telekommunikation versorgt werden. 

Nicht alle Punkte werden für Sie relevant sein. Suchen Sie sich anhand des 
Inhaltsverzeichnisses einfach die Themen raus, die für Sie in Frage kommen.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Bauzeit.

Herzliche Grüße
Ihre Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
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  Was ist ein Hausanschluss?
  Die Verbindung zwischen dem Netz des Versorgungsunternehmen und  

der Versorgungsanlage des Kunden.

  Wer koordiniert die Installation der Hausanschlüsse?
 Die Koordination erfolgt durch die EWR.

  Wer installiert den Hausanschluss und wer ist Eigentümer?
  Die Leitungsverlegearbeiten werden ausschließlich von der EWR oder durch 

eine durch die EWR beauftragte Fachfirma vorgenommen. Der Hausanschluss 
ist gemäß NAV, NDAV und AVB Wasser Eigentum der EWR. 

   Wo wird der Hausanschluss installiert?
  Für die korrekte Installation Ihrer Anschlüsse sollten Sie einige Richtlinien 

beachten. Um Platz zu sparen und damit sämtliche Messeinrichtungen leicht 
abzulesen sind, sollen die Netzanschlüsse und Messeinrichtungen in einem 
gemeinsamen Raum zusammengelegt werden (Hausanschluss- und 
Zählerraum). Dieser Raum sollte nicht für andere Zwecke (z. B. als Abstellraum) 
genutzt werden. Die Größe des Hausanschlussraums richtet sich nach der 
Anzahl der vorgesehenen Anschlüsse, der Anzahl der zu versorgenden 
Verbraucher und nach der Art und Größe der Betriebseinrichtungen, die in 
dem Hausanschlussraum untergebracht werden sollen. Die Größe ist so zu 
planen, dass vor Anschluss- und Betriebseinrichtungen stets eine Betriebs- 
und Arbeitsfläche mit einer Tiefe von mindestens 1,2 m vorhanden ist. 

  Innerhalb von Wohngebäuden sind die Hausanschlusseinrichtungen  
unterzubringen

	 ■  auf Hausanschlusswänden bis zu 5 Wohneinheiten,
	 ■ in Hausanschlussräumen mit mehr als 5 Wohneinheiten,
	 ■  in Hausanschlussnischen bei nicht unterkellerten  

Gebäuden mit nur einer Wohneinheit.

  Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind keine gesonderten Hausanschlussräume 
erforderlich; die Bestimmungen für die Anschlüsse der Leitungen sind 

jedoch sinngemäß anzuwenden.

  Anforderungen an den Hausanschlussraum:
  Ein Hausanschlussraum muss abhängig von der Anzahl  

der Wohneinheiten im Lichten mindestens:

	 ■  2,0 m lang und
	 ■  2,0 m hoch sein.

 Die Breite muss

	 ■  mindestens 1,5 m bei Belegung von nur einer Wand
	 ■  mindestens 1,8 m bei Belegung gegenüberliegender 

Wände betragen.
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  Allgemeine Hinweise für Hausanschlussräume laut DIN 18012:
	 ■  Sie müssen über allgemein zugängliche Räume, z. B. Treppenraum, Kellergang 

oder direkt von außen erreichbar sein. Für autorisiertes Personal der EWR 
und im Notfall für Rettungskräfte muss der Raum leicht zugänglich sein.

	 ■  Sie sollten an der Gebäudeaußenwand liegen, durch die nach Möglichkeit 
alle Versorgungsleitungen geführt werden.

	 ■  Die Wände von Hausanschlussräumen müssen mindestens der 
Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen.

	 ■  Hausanschlussräume müssen eine Lüftungsmöglichkeit ins Freie haben, außer 
Räume, in denen nur Elektrizitäts- und Fernmeldeanschlüsse vorhanden sind.

	 ■  Räume mit einem Gashausanschluss dürfen nicht als Lagerraum für  
explosive oder leicht entzündliche Stoffe dienen.

	 ■  Hausanschlussräume müssen frostfrei gehalten werden. Die 
Raumtemperatur darf jedoch 30 °C nicht überschreiten, die Temperatur des 
Trinkwassers darf 25 °C (Empfehlung: 20 °C) nicht überschreiten.

	 ■  Wände, an denen Leitungen, Anschluss- und Betriebseinrichtungen befestigt 
werden sollen, müssen den Belastungen entsprechend ausgebildet sein.

	 ■  Der Raum muss bei der Erstellung des Hausanschlusses abschließbar sein 
und sollte verputzt sein.

    Ist eine separate Überbauung oder Bepflanzung im  
Hausanschlussbereich möglich?

  Eine spätere Überbauung oder Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen 
(Bäume, Sträucher) im Bereich der Anschlusstraße ist ohne zusätzliche 
Schutzmaßnahmen nicht zulässig. Daher sind geplante Gebäude – wie 
Terrasse oder Gartenhäuschen – oder Außenanlagen bei der Trassenwahl 
bereits zu berücksichtigen.

  Wo sind Pläne von bestehenden Versorgungsleitungen erhältlich?
  Wir bieten Ihnen gerne die passende Planauskunft für Ihr Bauvorhaben an. 

Unsere Ansprechpartner finden Sie auf Seite 15. 

   Wie und wo erhalte ich provisorische Versorgungsanschlüsse?
  Bitte beauftragen Sie rechtzeitig vor Baubeginn einen Elektroinstallateur, der 

für Sie den Baustromanschluss bei uns bestellt. Den Anschluss und die 
Messeinrichtung (Zähler) erhalten Sie von uns. Aufgestellt und angeschlossen 
wird der Baustromkasten von Ihrem beauftragten Installateur oder von Ihrem 
Bauunternehmen in Zusammenarbeit mit der EWR. Beauftragen Sie ebenfalls 
Ihren Bauunternehmer rechtzeitig, um ein Standrohr für die Wasserversorgung 
bei uns zu bestellen. Aufgestellt und angeschlossen wird das Standrohr von 
Ihrem beauftragten Bauunternehmen oder von Ihrem Installateur.
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Die Anschlusskosten Strom setzen sich zusammen aus:

■  den Kosten für den Hausanschluss und 
■  dem Netzkostenbeitrag / Baukostenzuschuss für das vorgelagerte 

Versorgungsnetz.

Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen Unterlagen vorliegen, 
erhalten Sie ein konkretes Angebot für die angemeldete Sparte.

Neben den Anschlusskosten können Kosten für das dem Hausanschluss  
vorgelagerte allgemeine Stromnetz anfallen. Es handelt sich dabei um den  
so genannten Netzkostenbeitrag bzw. Baukostenzuschuss (BKZ). Der BKZ ist 
die Beteiligung des Netzkunden (Anschlussnehmers) an den Kosten für die 
Netzerschließung und beruht auf der vereinbarten Leistungsanforderung. 

Beauftragt ein Netzkunde eine Verstärkung des Netzanschlusses, so wird als 
Baukostenzuschuss der Differenzbetrag berechnet, der sich aus dem bereits 
bezahlten BKZ für den vorhandenen Anschluss und dem BKZ des beauftrag-
ten, höheren Anschlusswertes ergibt.

Für den Strom-Hausanschluss, den Zählerplatz und die Strom-Hausinstallation gelten:

■  die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
■  die Ergänzenden Bedingungen der Energie- und Wasserversorgung Rheine zur NAV
■  die Technischen Anschlussbedingungen (TAB)

Diese finden Sie zum Nachlesen oder zum Download auf unserer Internetseite  
www.stadtwerke-rheine.de. Darüber hinaus gelten die jeweils aktuellen VDE-Anwendungsregeln. 
Für Fragen stehen Ihnen die Vertragsinstallationsunternehmen und unsere Ansprechpartner  
(Seite 15) gerne zur Verfügung.

Vorschriften und Anforderungen

Hausanschluss Strom
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Allgemeine Hinweise:

Vom EWR-Hausanschlussbüro erfahren Sie, ob Ihr Gebäude an eine 
Erdgasversorgungsleitung im EWR-Netzgebiet angeschlossen werden kann. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass neue Erdgasleitungen nur dann gebaut 
werden können, wenn genügend Interessenten für einen wirtschaftlichen 
Betrieb vorhanden sind.

Die Anschlusskosten für Erdgas setzen sich zusammen aus:

■  den Kosten für den Hausanschluss und
■  dem Netzkostenbeitrag bzw. Baukostenzuschuss für das vorgelagerte Netz.

Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen Unterlagen vorliegen, 
erhalten Sie ein konkretes Angebot für die angemeldete Sparte.

Neben den Anschlusskosten können Kosten für das dem Hausanschluss  
vorgelagerte allgemeine Gasnetz anfallen. Es handelt sich dabei um den so 
genannten Netzkostenbeitrag bzw. Baukostenzuschuss (BKZ). Der BKZ ist  
die Beteiligung des Netzkunden (Anschlussnehmers) an den Kosten für die 
Netzerschließung und beruht auf der vereinbarten Leistungsanforderung. 

Beauftragt ein Netzkunde eine Verstärkung des Netzanschlusses, so wird  
als Baukostenzuschuss der Differenzbetrag berechnet, der sich aus dem 
bereits bezahlten BKZ für den vorhandenen Anschluss und dem BKZ  
des beauftragten, höheren Anschlusswertes ergibt.

Für den Bau, die Erweiterung und die Unterhaltung der 
Erdgasanlagen gelten:

■  die Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
■    die Ergänzenden Bedingungen der Energie- und 

Wasserversorgung Rheine GmbH zur NDAV
■   die Technischen Anschlussbedingungen Gas der  

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
■   die Technischen Regeln für Gasinstallationen  

(DVGW-TRGI)

Diese finden Sie zum Nachlesen oder zum Download  
auf unserer Internetseite www.stadtwerke-rheine.de. Für 

Fragen stehen Ihnen die Vertragsinstallationsunternehmen und 
unsere Ansprechpartner (Seite 15) gerne zur Verfügung.

Vorschriften und Anforderungen

Hausanschluss Erdgas
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Die Anschlusskosten für Trinkwasser setzen sich  
zusammen aus:

■  den Kosten für den Hausanschluss und
■  dem Netzkostenbeitrag bzw. Baukostenzuschuss  

für das vorgelagerte Netz.

Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen 
Unterlagen vorliegen, erhalten Sie ein konkretes Angebot 
für die angemeldete Sparte.

Neben den Anschlusskosten können Kosten für das dem 
Hausanschluss vorgelagerte allgemeine Wassernetz  
anfallen. Es handelt sich dabei um den so genannten Netz-
kostenbeitrag / Baukostenzuschuss (BKZ). Der BKZ ist  
die Beteiligung des Netzkunden (Anschlussnehmers) an 
den Kosten für die Netzerschließung und beruht auf der 
vereinbarten Leistungsanforderung. 

Beauftragt ein Netzkunde eine Verstärkung des Netzan- 
schlusses, so wird als Baukostenzuschuss der Differenz- 
betrag berechnet, der sich aus dem bereits bezahlten  
BKZ für den vorhandenen Anschluss und dem BKZ des 
beauftragten, höheren Anschlusswertes ergibt.

Für den Bau, die Erweiterung und die Unterhaltung  
des Trinkwasseranschlusses gelten:

■  AVB Wasser 
■  Technische Anschlussbedingungen EWR
■  Ergänzende Bedingungen der EWR
■  DIN EN 806
■  DIN EN 1717
■  DIN 1988
■  Technische Regeln für Trinkwasser – Installation (TRWI)

Hausanschluss Trinkwasser

Vorschriften und Anforderungen
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Die EWR betreibt im Stadtgebiet Rheine ein eigenes Glasfasernetz.  
Ein Anschluss (FTTB / FTTH) an das Glasfasernetz ist bereits in  

verschiedenen Gebieten möglich und der Netzausbau wird weiter 
vorangetrieben. Damit auch in den aktuell noch nicht versorgten 
Gebieten ein späterer Glasfaseranschluss ohne zusätzliche 
Bauarbeiten auf dem Privatgrundstück möglich ist, verlegt  
die Energie- und Wasserversorgung Rheine im Zuge eines neuen 
Netzanschlusses Strom, Erdgas oder Trinkwasser bereits ein 
Leerrohr für Glasfaser mit. 

■  Die geltenden Gesetze, Unfallverhütungs-, DIN, -VDE-Vorschriften  
bzw. – Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung bleiben von den  
TAB unberührt und sind in jedem Fall zu beachten.

■  DGUV Information 2013-039 Umgang mit Lichwellenleiter- 
Kommunikations-Systemen (LWLKS).

■  Die Technischen Vorschriften der Energie- und Wasserversorgung  
Rheine GmbH.

Diese finden Sie zum Nachlesen oder zum Download auf unserer Internetseite 
www.stadtwerke-rheine.de. Für Fragen stehen Ihnen die Fachinstallations- 
unternehmen und unsere Ansprechpartner (Seite 15) gerne zur Verfügung.

Die Kosten für die Verlegung des Leerrohrs für Glasfaser bis in den 
Hausanschlussraum übernehmen wir für Sie.

Bei Interesse eines Glasfaseranschlusses sprechen Sie uns gerne an.

Sobald alle relevanten Informationen und erforderlichen Unterlagen  
vorliegen, erhalten Sie ein konkretes Angebot.

Vorschriften und Anforderungen

Produktinformation

Hausanschluss für  
  eine zukunftssichere  
 Glasfaserversorgung



Anfrage 
Mit dem Formular Antrag Versorgungsanschluss für Strom, Erdgas und 
Wasser können Sie einen Hausanschluss beantragen. Füllen Sie diesen 
Antrag bitte vollständig aus und senden ihn anschließend per Mail, Post 
oder Fax an uns zurück. Beachten Sie, dass wir neben der Unterschrift 
des Anschlussnehmers auch die Einverständniserklärung des Grund-
stückseigentümers benötigen. Damit wir Ihnen ein verbindliches Ange-
bot unterbreiten können, fügen Sie der Anfrage bitte einen Lageplan im 
Maßstab 1:500 mit eingezeichnetem und bemaßten Gebäude, sowie 
eine Grundrisszeichnung bei. In dieser müssen der Anschlussort und der 
Anschlussraum ersichtlich sein. 

Beauftragung
Sie erteilen uns einen Auftrag, indem Sie die dem Angebot beigefügte 
„Auftragserteilung“ unterschrieben an uns zurücksenden. 

Rechnung
Nach Beendigung unserer Arbeiten erhalten Sie von uns die Rechnung, 
die innerhalb einer Woche von Ihnen zu zahlen ist. 
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Zählermontage
Die Montage des Gas- und Wasserzähler erfolgt grundsätzlich durch die 
EWR. Die Kosten hierfür sind bereits in den Anschlusskosten enthalten.

Die Montage der Stromzähler kann auch durch ein bei uns zugelassenes 
Vertragsinstallationsunternehmen erfolgen. Erfolgt die Montage durch 
die EWR, werden die Kosten zusätzlich in Rechnung gestellt.
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             Ihre Schritte zur  Versorgung mit       
               Strom, Erdgas  und Trinkwasser
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Angebot
Wenn wir alle Unterlagen geprüft haben, erhalten Sie von uns ein An-
gebot über die Kosten für die Erstellung der Netzanschlüsse inkl. evtl. 
anfallender Baukostenzuschüsse. Um den Netzanschluss auch rechtlich 
abzuschließen, erhalten Sie zudem noch unseren Netzanschlussvertrag. 
Diese regeln lediglich die Rechte und Pflichten, die sich aus der Nieder-
spannungs- und / oder Niederdruckanschlussverordnung ergeben. Zum 
Abschluss dieser Verträge sind wir gesetzlich verpflichtet. 

Bauausführung
Nach dem Auftragseingang wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter 
im Hausanschlussbüro. Diese werden dann alles Weitere mit Ihnen 
individuell absprechen. Beachten Sie aber schon jetzt, dass vor Beginn 
unserer Arbeiten der geplante Trassenverlauf sowie der Anschlussraum 
frei zugänglich sein müssen. 

Antrag Inbetriebsetzung
Sind bereits Verbrauchseinrichtungen installiert bzw. stehen kurz vor 
der Fertigstellung, benötigen wir den „Inbetriebsetzungsantrag Strom“ 
bzw. „Inbetriebsetzungsantrag Gas“. Das Installationsunternehmen 
sichert dadurch zu, dass die Anlage nach den einschlägigen technischen 
Regeln erstellt wurde. 
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Alle Formulare  
    finden Sie  
auf unserer  
   Internetseite.

www.stadtwerke-rheine.de

             Ihre Schritte zur  Versorgung mit       
               Strom, Erdgas  und Trinkwasser



Installationsbeispiel 
mit Keller

Installationsbeispiel 
ohne Keller
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Bei Neubauten empfiehlt die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH 
die Mehrsparten-Hauseinführung. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Vorteile:

■  Alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
■  DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
■  Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322: höchste 

Sicherheit durch Trennung aller Versorgungsleitungen
■  Kompakte und platzsparende Installation der Haus- und Netzanschlüsse  

und dazugehöriger Anschlusseinrichtungen
■  Flexible Belegung der einzelnen Sparten möglich
■  Späteres Auswechseln der Medienleitungen möglich (Relining)
■  Versorgungsleitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt 

werden
■  Universalabdichtung für alle gängigen Medienleitungen
■  Biegesteifes Mantelrohr für Einhaltung der Biegeradien

Die Mehrsparten- 
   Hauseinführung (MSH)
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 Checkliste

 Vor Baubeginn

   Beratungsangebot der EWR in Anspruch genommen

  Baustrom beantragt

  Baustromverteiler bei Elektroinstallateur oder Bauunternehmen beantragt

   Zahl der Wohneinheiten / Leistungsbedarf im Endausbau festgelegt

  Raum für Anschlüsse festgelegt und im Grundrissplan eingetragen

   Verlauf der Anschlussleitungen auf dem Grundstück geplant (direkter  
bzw. kürzester Weg, max. eine Richtungsänderung!)

   Angebotsanfrage für Versorgungsleitungen mit genehmigtem Lageplan 
(Maßstab 1:500), Grundrissplan des Unter- bzw. Erdgeschosses eingereicht

   Hauseinführungsart, Versorgungssparten abgestimmt

    Antrag Versorgungsanschluss Strom, Erdgas und Wasser

   Verlauf des Versorgungsgrabens und die Möglichkeit von Eigenleistungen 
(Tiefbauarbeiten auf dem privaten Grundstück) frühzeitig mit der  
EWR abgestimmt. 

   Angebot(e) geprüft und Auftrag unterschrieben zurückgeschickt

 Bei Baubeginn

   Futterrohr für MSH in der Kellerwand oder der Bodenplatte eingebaut

 Bevor die Anschlüsse hergestellt werden

   Vor-Ort-Termin mit EWR oder des Dienstleisters vereinbart und notwendige 
Arbeiten abgestimmt

   Grabentrasse zwischen Grundstücksgrenze und Hauseinführung frei geräumt

   Mit Eigenleistungen Graben und Mauerdurchbruch sicherheitstechnisch  
einwandfrei und termingerecht fertiggestellt

   Bei Eigenleistung auf dem Grundstück erfolgt die Verlegung und das 
Einsanden durch EWR

   Versorgungsgraben und Montagegruben wieder verfüllen und verdichten
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 Checkliste

 Nachdem die Anschlüsse hergestellt sind

   Erhalt der Rechnung(en)

   Rechnung(en) bezahlt

 Bei Inbetriebsetzung

Strom
   Vertragsinstallationsunternehmen hat die EWR als zuständigen  

Netzbetreiber über die Fertigstellung der Anlage informiert 

    Die Montage der erforderlichen Messeinrichtungen wurde durchgeführt

Erdgas
   Vertragsinstallationsunternehmen hat die EWR als zuständigen  

Netzbetreiber über die Fertigstellung der Anlage informiert

   Die Montage der erforderlichen Messeinrichtungen wurde durchgeführt

Wasser
   Vertragsinstallationsunternehmen hat die EWR als zuständigen  

Netzbetreiber über die Fertigstellung der Anlage informiert

   Die Montage der erforderlichen Messeinrichtungen wurde durchgeführt
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 Checkliste

Ihre Anfrage zu Ihr Ansprechpartner Telefon Fax E-Mail

Hausanschluss Strom,  
Erdgas und Trinkwasser

Marcel ter Steege 05971 45 – 253 05971 45 – 484 m.tersteege@swrheine.de

Hausanschluss Strom,  
Erdgas und Trinkwasser

Michael Hesping 05971 45 – 190 05971 45 – 484 m.hesping@swrheine.de

Planauskunft zu  
Versorgungsleitungen

Team Planauskunft 05971 45 – 131 05971 45 – 227 planauskunft@swrheine.de

Glasfaseranschluss Stephan Schmees 05971 45 – 353 05971 45 – 484 s.schmees@swrheine.de

Vermietung von  
Standrohren

Dominik Exner 05971 45 – 251 05971 45 – 184 d.exner@swrheine.de

Wichtige Ansprechpartner



Wir beraten Sie  
    gerne persönlich.

Sie haben Fragen oder benötigen noch weitere Informationen? 

Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Hausanschluss: 

Marcel ter Steege
E-Mail:  m.tersteege@swrheine.de
Tel.: 05971 45-253

Michael Hesping
E-Mail:  m.hesping@swrheine.de
Tel.:  05971  45-190

Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
Hafenbahn 10
48431 Rheine
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www.stadtwerke-rheine.de


